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Tagesordnungspunkt 2 

 
Unterrichtung über Spenden im Jahr 2024 

 

 
Sachverhalt: 
Die Gemeindeordnung sieht in § 78 Abs. 4 Satz 4 vor, dass der Gemeinderat über 
die Annahme oder Vermittlung von Spenden und Zuwendungen durch den 
Bürgermeister entscheidet. Analog muss die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes über eingegangene Spenden beschließen.  
 
Für den Zweckverband gingen im Jahr 2024 keine Spenden ein. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt dies hiermit zur Kenntnis. 
 
 


